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MENSCHEN MIT BEHINDERUNG

Anforderungen an die
Barrierefreiheit in Arztpraxen
Was für nicht behinderte Menschen selbstverständlich ist, die freie Arztwahl, ist für Menschen mit Behinderung oft nicht ein-

fach. Sie müssen bei der Auswahl eines Arztes auch darauf achten, ob eine Praxis barrierefrei erreichbar ist. Von den rund

30.000 Arztpraxen in Nordrhein-Westfalen sind nur etwa zehn bis 20 Prozent barrierefrei, hat die Beauftragte der

Landesregierung für die Belange der Menschen mit Behinderung, Angelika Gemkow, festgestellt. Gemkow setzt sich dafür ein,

dass nicht nur neu eingerichtete, sondern auch bestehende Praxen barrierefrei zugänglich gemacht werden. Das Westfälische

Ärzteblatt dokumentiert nachfolgend eine Sammlung von Anforderungen an die Barrierefreiheit, die die „agentur barrierefrei

NRW“ zusammengestellt hat.

Bei den baulichen und techni-
schen Anforderungen an eine
barrierefreie Praxis geht es

nicht nur um den stufenlosen Zugang
zu den Praxisräumen, denn neben den
Bedürfnissen von mobilitätsbeein-
trächtigten Menschen sind auch die
Belange anderer Behinderungsarten
wie der Seh- und Hörbehinderungen
zu beachten. Kontrastreiche Schilder
in Augenhöhe und gut lesbare Be-
schriftungen von Klingeln und
Gegensprechanlagen helfen dabei
nicht nur sehbehinderten Menschen,
sondern allen, den Weg in eine Praxis
zu finden. Ebenso erleichtert eine gu-
te Beleuchtung in den Praxisräumen
nicht nur schwerhörigen Menschen
das Ablesen von den Lippen. Und
auch andere eigentlich nahe liegende
Lösungen können dazu beitragen,
Barrieren abzubauen und Menschen
mit Behinderungen den Arztbesuch
zu erleichtern. 

Bei der barrierefreien Gestaltung
einer Arztpraxis sind folgende bauli-
che und technische Anforderungen
abhängig von der Behinderungsart zu
beachten:
I. Bauliche und technische Anfor-

derungen für
gehbehinder-
te Menschen
und Roll-
stuhlfahrer
II. Bauli-
che und tech-
nische Anfor-
derungen für
blinde und
sehbehinderte
Menschen

III. Bauliche und technische Anfor-
derungen für hörbehinderte und
gehörlose Menschen

Anforderungen für gehbehinder-
te Menschen und Rollstuhlfahrer

Für mobilitätseingeschränkte Per-
sonen stellt oftmals schon die Bewäl-
tigung von Dingen des täglichen Le-
bens ohne fremde Hilfe eine Heraus-
forderung dar. Eine Aufzählung sämt-
licher Barrieren, die für Menschen
mit einer Bewegungsbeeinträchtigung
zu überwinden sind, ist kaum durch-
führbar. Nachfolgend sind die wich-
tigsten baulichen und technischen
Anforderungen exemplarisch ge-
nannt:
• Für Rollstuhlfahrer ist ein stufenlo-

ser Zugang vom öffentlichen Ver-
kehrsmittel bzw. vom Auto in die
Arztpraxis erforderlich. 

• In der Nähe des Eingangs sind Be-
hindertenparkplätze vorzusehen.

• Türklingeln und Gegensprechanla-
gen, Lichtschalter sowie Öffner von
Garagen und Schranken müssen
vom Rollstuhl aus bedienbar sein. 

• Rampen dürfen nicht mehr als 6 %
Steigung haben. Mobile Rampen
sind meistens zu steil und müssen
erst angelegt werden; sie entspre-
chen nicht der Forderung nach einer
selbstständigen Nutzung eines Ge-
bäudes durch den Rollstuhlfahrer.

• Türen müssen auch für Elektroroll-
stühle ausreichend breit sein (80–90
cm). Zum Öffnen und Schließen der
Tür vom Rollstuhl aus sind ausrei-
chend große Manövrierflächen vor
und hinter der Tür vorzusehen.

• Für gehbehinderte Menschen sind
Treppenhandläufe auf beiden Seiten
einer Treppe erforderlich.

• Aufzüge sollten mit ausreichend
breiten automatischen Schiebetüren
ausgestattet sein. Der Fahrkorb
muss ausreichend Platz für einen
Elektrorollstuhl bieten. Die Anfor-
derungstaster vor und in einem Auf-
zug müssen vom Rollstuhl aus er-
reichbar sein.
Die medizinische Behandlung von

körperbehinderten Menschen stellt
auch besondere Anforderungen an die
Ausstattung einer Praxis. Nachfol-
gend werden einige Problembereiche
genannt:
• Ein hoher Anmeldetresen erschwert

die Kommunikation zwischen ei-
nem Rollstuhlfahrer und der Person
am Empfang. 

• Toilettenräume sind meist zu klein,
Halte- und Stützgriffe zum Umset-
zen fehlen und die Türen sind meist
nur nach innen zu öffnen.

• Umkleidekabinen sind ebenfalls oft
zu klein; häufig fehlen Sitzgelegen-
heiten und Haltegriffe. 

• Geräte wie z. B. Röntgenapparate,
Gynäkologenstühle, Untersuchungs-
liegen etc. sind nicht höhenverstell-
bar.

• Für das Umsetzen vom Rollstuhl
auf den Behandlungsstuhl fehlen
entsprechende technische Hilfen.

Anforderungen für blinde 
und sehbehinderte Menschen

Menschen mit Sehbehinderung, die
sich in gewohnter Umgebung meist
recht gut zurechtfinden, haben oft

Weitere Informationen

Weitere Informationen, auch
zu den Kosten barrierefreien
Praxis-Um- und Ausbaus, gibt
es bei der Ärztekammer West-
falen-Lippe, Susanne Hof-
mann, Tel. 0251 929-2043
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Probleme, wenn sie diese verlassen
müssen. Schwierigkeiten ergeben
sich bereits beim Auffinden der Pra-
xis, denn speziell sehbehinderte Men-
schen sind auf eine gut lesbare Aus-
schilderung des Weges vom öffent-
lichen Verkehrsmittel bzw. von der
Straße in die Praxis angewiesen. Im
Folgenden sind die wichtigsten An-
forderungen aufgelistet:
• Schilder sind in Augenhöhe vorzu-

sehen und kontrastreich sowie in gut
lesbarer Schriftgröße zu gestalten.
Dieses gilt auch für die Beschrif-
tung bei Türklingeln oder Gegen-
sprechanlagen sowie Lichtschaltern,
welche zusätzlich tastbar sein müs-
sen (große Symbole und Buchsta-
ben in erhabener Schrift).

• Eine gute, blendfreie Beleuchtung
des Außenbereichs und des Ein-
gangs, des Treppenhauses und der
anderen Räumlichkeiten ist notwen-
dig. 

• An Treppenanfängen und -enden
sollte eine Markierung auf der Trep-
penstufe insbesondere blinde und
sehbehinderte Menschen vor dem
Stolpern schützen. 

• Große Glasflächen werden von seh-
behinderten Menschen oft nicht als
solche erkannt und stellen eine Ge-
fahr dar. Daher sollten diese und
insbesondere Glastüren mit einer
kontrastreichen Markierung verse-
hen werden. 

• Ein ertastbarer Übersichtsplan am
Eingang erleichtert einem blinden
Mensch die Orientierung in einem
großen Gebäude. Auch ein Boden-
leitsystem dient der besseren Orien-
tierung. Es besteht aus Bodenindi-
katoren, die mit Hilfe eines Lang-
stocks oder über die Schuhsohlen
ertastet werden.

• In einem Aufzug müssen Anforde-
rungstaster auf dem Bedientableau
mit großen tastbaren Symbolen oder
Zahlen für die Stockwerke und Be-
schriftungen in Brailleschrift verse-
hen sein. Außerdem ist in Aufzügen
eine Stockwerksansage erforderlich. 

Anforderungen für hörbehinder-
te und gehörlose Menschen

Die Verständigung mit anderen
Menschen stellt für hörbehinderte
und gehörlose Menschen oftmals ein
Problem dar. Daher handelt es sich
bei den hier genannten Anforderun-
gen um bauliche oder technische Lö-
sungen zur Verbesserung der Kom-
munikation:
• Da bei hörbehinderten Menschen

Terminvereinbarungen in einem Te-
lefongespräch meist nicht durch-
führbar sind, muss die Kommunika-
tion über SMS, Fax oder E-Mail
möglich sein.

• Am Anmeldetresen und im Behand-
lungszimmer sollte der Einsatz einer
Induktionsschleife die Kommunika-
tion für Schwerhörige erleichtern.

• Eine gute Beleuchtung erleichtert
gehörlosen Menschen das Ablesen
von den Lippen bzw. das Erkennen
der Gebärdensprache.
Die Grundlage für die hier genann-

ten Anforderungen ist die DIN 18024
Teil 1 und 2. Eine Checkliste für bar-
rierefreies Bauen ist zu finden unter
http://www.ab-nrw.de/checklisten.

Arztpraxen sind heute vielerorts
mit anderen Einrichtungen wie Apo-
theken und Sanitätshäusern in Ärzte-
und Gesundheitshäusern unterge-
bracht, die mit öffentlichen Verkehrs-
mitteln gut zu erreichen und barriere-
frei zugänglich sein sollten. In der
Regel sind heute die Arztpraxen, die
in großen Gebäuden liegen, durch ei-
nen Aufzug erreichbar.

Im Hinblick auf den großen Be-
stand an nicht barrierefreien Arztpra-
xen ist einschränkend zu sagen, dass
– obwohl wünschenswert – viele auch
zukünftig nicht umfassend barriere-
frei gestaltet werden können. Viele
Arztpraxen liegen heute in Gebäuden,
die für eine stufenlose Erschließung
nicht geeignet sind, da der Umbau-
aufwand in keinem angemessenen
Verhältnis zu dem Wert des Gebäudes
steht. Den größten Aufwand verursa-

chen hierbei Umbaumaßnahmen für
eine stufenlose Erschließung wie der
Einbau eines Aufzuges oder einer
Rampe. Je nach Gebäude müssen hier
individuelle Lösungen gefunden wer-
den, die mit einem verhältnismäßigen
Aufwand zu realisieren sind. 

Nur ein vergleichsweise geringer
Anteil aller Gebäude wird in den
nächsten Jahren neu gebaut bzw. um-
gebaut werden. Umso wichtiger ist,
dass die neu entstehenden Arztpraxen
barrierefrei gestaltet werden. 

Festgefahren: Menschen mit Behinderung sind auf
barrierefreien Zugang zur Arztpraxis angewiesen.

Foto: bilderbox.com


